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Haus & Grund Worms-Alzey informiert zum Thema: 

Energie: Soforthilfe für Öl, Flüssiggas, Pellets, Holz 
2 3 . 0 0 4  

 
 
1. Aufgabenstellung: 
Nicht nur das Gas, sondern auch die Brennstoffe Öl, Flüssiggas, Kohle und Holz waren im Krisenjahr 
2022 besonders teuer. Für Einkäufe gibt es eine finanzielle Hilfe des Staates. Wer zwischen dem 1. 
Januar und dem 31. Dezember 2022 mindestens einmal zu hohe Preise eingekauft hat, kann die Er-
stattung eines Zuschusses beantragen. 
 
 
2. Die Schritte zur Kostenerstattung: 
Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweise für den Erstattungsanspruch: 
 

➊ Suchen Sie Rechnungen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 heraus. Nur für diesen 

Zeitraum gilt laut Gesetz der Härtefallfonds. Maßgeblich ist das Lieferdatum. Mit dem Antrag müssen 
Sie Kopien der Rechnungen einreichen. 
 
 

➋ Ermitteln Sie Ihren persönlichen Erstattungsanspruch. Der Erstattungsanspruch berechnet sich 

im Verhältnis zum allgemeinen Preisniveau des Jahres 2021 anhand sogenannter Referenzpreise. Die 
Referenzpreise sind festgelegt worden (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer): 
 

 Heizöl............................................... 0,71 € pro Liter 
 Flüssiggas........................................ 0,57 € pro Liter 
 Holzpellets ....................................... 0,24 € pro Kilogramm 
 Kohle/Koks....................................... 0,36 € pro Kilogramm 
 Scheidholz ....................................... 85,00 € pro Raummeter 
 Holzbriketts ...................................... 0,28 € pro Kilogramm 
 Holzhackerschnitzel......................... 0,11 € pro Kilogramm 

 
Schauen Sie auf Ihre Rechnung aus dem Jahr 2022, ob sie mehr als das Doppelte dieser Referenz-
preise je Liter, bzw. Kilogramm oder Raummeter bezahlt haben. Dann kommen Sie für eine Erstattung 
in Frage. Von jedem Euro, den Sie im Jahr 2022 über die Preisverdoppelung hinaus gezahlt haben, 
wird der Staat 80 % übernehmen. Diese Entlastung erhalten Sie aber nur dann, wenn der Erstat-
tungsbetrag mindestens € 100,00 pro Haushalt beträgt. Außerdem gibt es auf diese Weise maximal 
€ 2.000,00 pro Haushalt. Werden mehrere Privathaushalte durch die Heizung versorgt, ändern sich 
sowohl der Mindestbetrag als auch die maximal erreichbare Erstattung. Der Mindestbetrag steigt für 
jeden Privathaushalt um € 100,00, allerdings nur bis zu € 1.000,00, danach steigt er nicht mehr. 
 

➌ Antragstellung: Die Hilfe wird nicht automatisch ausgezahlt. Sie müssen einen Antrag auf die 

Hilfeszahlung stellen und zwar bei der zuständigen Stelle in Ihrem Bundesland. Außer in Bayern, Ber-
lin oder NRW können Sie Ihren Antrag nur online stellen unter 
 

https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry?id=HEIZKOSTEN 
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Dort müssen die beheizte Fläche und die Anzahl der Wohnungen, der Brennstofftyp, die beschaffte 
Menge sowie die aufgewendeten Kosten online in ein Formular eingetragen werden. 
 
 

➍ Frist: Die Anträge können ab dem 8. Mai 2023 gestellt werden. Die Antragsfrist endet am 20. Ok-

tober 2023. Wegen der Antragsflut kann die Bearbeitung länger dauern. Haben Sie Geduld 


